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3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤ger gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin 

vom 6. MÃ¤rz 2019 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

Â 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Tatbestand

Â 

Streitig ist die Nachforderung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen fÃ¼r den
Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2014 in HÃ¶he von 57.547,44
Euro sowie die Feststellung der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Umlagepflicht fÃ¼r die
TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers zu 2. bei der KlÃ¤gerin zu 1.

Â 

Die KlÃ¤gerin zu 1. (im Folgenden: die KlÃ¤gerin), eine 1995 gegrÃ¼ndete
Gesellschaft mit beschrÃ¤nkter Haftung (GmbH), ist eine â��psychologisch und
international ausgerichtete Unternehmensberatung auch fÃ¼r ehemalige
OstblocklÃ¤nder, verbunden mit allen dazugehÃ¶rigen Dienstleistungen, wie z.B.
Public Relations, Werbung und Partnervermittlungâ��. Gegenstand des
Unternehmens ist auch die Vermittlung des Abschlusses von VertrÃ¤gen Ã¼ber
GrundstÃ¼cke, grundstÃ¼cksgleiche Rechte, gewerbliche RÃ¤ume, WohnrÃ¤ume
oder Darlehen, der Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalgesellschaft und von
auslÃ¤ndischen Investmentanteilen.

Â 

Von dem Stammkapital der KlÃ¤gerin in HÃ¶he von 50.000 DM hielten seit dem 24.
MÃ¤rz 1997 der KlÃ¤ger zu 2. (im Folgenden: der KlÃ¤ger) und der Gesellschafter S
je 45 % je (22.500 DM) und der Mitgesellschafter P 10 % (5.000 DM). Mit notariell
beurkundetem Vertrag vom 10. MÃ¤rz 2015 verÃ¤uÃ�erte der Gesellschafter P
seinen GeschÃ¤ftsanteil je zur HÃ¤lfte an den KlÃ¤ger und Herrn S â��mit sofortiger
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dinglicher Wirkung und mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2015â��.

Â 

GemÃ¤Ã� dem Gesellschaftsvertrag vom 3. November 1995 konnten die
Gesellschafter den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern durch Beschluss allgemeine und besondere
Weisungen erteilen, zu deren Beachtung die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer verpflichtet waren.
FÃ¼r bestimmte nÃ¤her bezeichnete Handlungen bedurften die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
der Zustimmung der Gesellschafterversammlung (Â§ 8 des Gesellschaftsvertrags).
Die Gesellschafterversammlung war beschlussfÃ¤hig, wenn mindestens zwei Drittel
aller Stimmen anwesend oder vertreten waren. Die BeschlÃ¼sse der
Gesellschafterversammlung wurden vorbehaltlich abweichender Bestimmungen im
Gesellschaftsvertrag mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei
Stimmengleichheit galt ein Antrag als abgelehnt (Â§ 10 Ziff. 3 und 5 des
Gesellschaftsvertrags). Wegen der Einzelheiten des Gesellschaftsvertrages wird auf
Bl. 176 bis 188 der Gerichtsakte Bezug genommen.

Â 

GemÃ¤Ã� der GeschÃ¤ftsordnung, welche die Gesellschafterversammlung am 30.
Juni 1997 erlassen hatte, beschloss die Gesellschafterversammlung Ã¼ber alle
MaÃ�nahmen, die ihr nach dem Gesetz oder der Satzung zugeteilt sind, einstimmig.
Die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung bedurfte fÃ¼r MaÃ�nahmen, die in ungewÃ¶hnlichem
AusmaÃ� in den VermÃ¶gensstand, die Organisation oder den Charakter der
Gesellschaft eingreifen, der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Dazu
gehÃ¶rten u.a. Erteilung und Widerruf von Einzel- und Gesamtprokuren sowie
Abschluss, Ã�nderung und Beendigung von AnstellungsvertrÃ¤gen mit Prokuristen.

Â 

Der KlÃ¤ger und Herr S grÃ¼ndeten zusammen noch weitere Gesellschaften; der
KlÃ¤ger hielt daher noch Beteiligungen an anderen Firmen, in denen er entweder
als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, Legal Representative, Director oder General Manager tÃ¤tig
war. So war er Director und â��member of the board of directorsâ�� der â��Luxury
Branding Research, Incâ��, einer 100 %-igen Tochter der KlÃ¤gerin in P S,
Kalifornien/USA, errichtet und zertifiziert nach dem Gesellschaftsrecht des Staates
Kalifornien. Der KlÃ¤ger unterlag zudem in einer TÃ¤tigkeit fÃ¼r die X Z I Mt C (B)
Co, Ltd. ab Juli 2012 der chinesischen Sozialversicherung in der
(Kapital-)Rentenversicherung, Kranken-, Mutterschafts- und Unfallversicherung
sowie der Arbeitslosenversicherung.

Â 

Der KlÃ¤ger war bereits seit 1997 zum unentgeltlichen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der
KlÃ¤gerin berufen. Zum 1. Januar 1999 schloss er mit der KlÃ¤gerin einen
GeschÃ¤ftsfÃ¼hreranstellungsvertrag, wegen dessen Einzelheiten auf Bl. I 48 bis I
50 des Verwaltungsvorgangs der Beklagten Bezug genommen wird. Danach vertrat
er die Gesellschaft als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer gemeinschaftlich mit einem weiteren
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GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen (PrÃ¤ambel zum
GeschÃ¤ftsfÃ¼hreranstellungsvertrag). GemÃ¤Ã� Â§ 1 des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hreranstellungsvertrags fÃ¼hrte der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer die
GeschÃ¤fte der Gesellschaft nach MaÃ�gabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrags
und des Anstellungsvertrags. Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer hatte seine Leistung am Sitz
der Gesellschaft bzw. an den entsprechend der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrertÃ¤tigkeit
erforderlichen Orten zu erbringen. An eine bestimmte Arbeitszeit war er nicht
gebunden, war jedoch gehalten, jederzeit, wenn und soweit es das Wohl der
Gesellschaft erforderte, zur Dienstleistung zur VerfÃ¼gung zu stehen (Â§ 3 Abs. 3
des Vertrags). Er durfte die in Â§ 4 Ziff. 1 â�� 10 des Vertrags nÃ¤her bestimmten
GeschÃ¤fte nur nach vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung
ausfÃ¼hren. GemÃ¤Ã� Â§ 6 Abs. 2 des GeschÃ¤ftsfÃ¼hreranstellungsvertrags war
die Haftung des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers gegenÃ¼ber der Gesellschaft auf
vorsÃ¤tzliches und grob fahrlÃ¤ssiges Handeln beschrÃ¤nkt. Der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer erhielt als VergÃ¼tung ein Jahresgehalt in HÃ¶he von 30.000
DM, zahlbar in monatlichen TeilbetrÃ¤gen in HÃ¶he von 2.500 DM (Â§ 8 Abs. 1 des
Vertrags). Eine Tantieme war vom Beschluss der Gesellschafterversammlung
abhÃ¤ngig (Â§ 8 Abs. 2 des Vertrags). Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer hatte Anspruch auf
einen eigenen Dienstwagen, Reisekosten und notwendige Aufwendungen im
Interesse der Gesellschaft (Â§ 9 des Vertrags). Im Fall der Verhinderung der
TÃ¤tigkeit durch Erkrankung hatte der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einen Anspruch auf die
vereinbarte VergÃ¼tung fÃ¼r die Dauer von bis zu 52 Wochen, im Falle seines
Versterbens stand der VergÃ¼tungsanspruch fÃ¼r die auf den Sterbemonat
folgenden drei Monate seinem Ehepartner bzw. den unterhaltsberechtigten Kindern
zu (Â§ 10). Â§ 11 des Vertrags regelte einen Urlaubsanspruch.

Â 

Im Jahre 2013 endete die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerbestellung des KlÃ¤gers und ihm
wurde â��Prokura gemeinsam mit einem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerâ�� erteilt; beides
wurde am 8. August 2013 ins Handelsregister eingetragen.

Â 

Mit Wirkung vom 18. Dezember 2013 schloss der KlÃ¤ger als â��Arbeitnehmerâ��
mit der KlÃ¤gerin einen Anstellungsvertrag Ã¼ber die TÃ¤tigkeit als Prokurist,
wegen dessen Einzelheiten auf Bl. I 34 bis I 37 des Verwaltungsvorgangs der
Beklagten Bezug genommen wird. Er verpflichtete sich zur AusfÃ¼hrung der in
Anlage 1 zum Anstellungsvertrag nÃ¤her bestimmten TÃ¤tigkeiten, u.a. zur
FÃ¼hrung der Firma, alleinvertretungsberechtigt mit Prokura, zur Bestimmung bei
der Festlegung der Unternehmensstrategie in Zusammenarbeit mit dem Personal,
zum Pflegen des Kontakts mit Personen in Politik, Ã�mtern, Gemeinden und
BerufsverbÃ¤nden, Partnerfirmen usw., zur Supervision, zur Entscheidung bei der
Beobachtung der Marktlage, zur Leitung beim Kundenkontaktpflegen und bei der
Akquise der neuen Kunden sowie zur Orientierung des gesamten Personals
anlÃ¤sslich von Sitzungen Ã¼ber den GeschÃ¤ftsgang. AuÃ�erdem verpflichtete er
sich, im Bedarfsfall auch andere ihm zumutbare TÃ¤tigkeiten im Betrieb zu
Ã¼bernehmen (Â§ 1 Abs. 2 Satz des Anstellungsvertrags). Eine KÃ¼ndigung war
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nur unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Monatsende zulÃ¤ssig. Das
AnstellungsverhÃ¤ltnis endete vertraglich mit Ablauf des Monats, in dem der
Arbeitnehmer das 67. Lebensjahr vollendet, ohne dass es einer KÃ¼ndigung
bedurfte (Â§ 2 des Anstellungsvertrags). Die vertraglich vereinbarte monatliche
BruttovergÃ¼tung betrug 7.700 Euro, dem KlÃ¤ger wurde ein Fahrzeug zur
dienstlichen wie auch privaten Nutzung zur VerfÃ¼gung gestellt. Hierbei war â��die
1 % Versteuerung durch den Arbeitnehmer zu berÃ¼cksichtigenâ�� (Â§ 3 Abs. 1
und Abs. 3 des Anstellungsvertrags). Eine Kostenbeteiligung hatte im Hinblick auf
die private Nutzung nicht zu erfolgen, die Gesellschaft verpflichtete sich, den
geldwerten Vorteil der KfZ-Nutzung der Lohnsteuer zu unterziehen (Â§ 7 Abs. 3 des
Anstellungsvertrags). Nach Â§ 4 des Vertrags war die teilweise oder vollstÃ¤ndige
Abtretung und VerpfÃ¤ndung der VergÃ¼tung ausgeschlossen, im Fall einer
â��LohnpfÃ¤ndungâ�� sollte die Firma berechtigt sein, die konkrete
BearbeitungsgebÃ¼hr einzubehalten. Die Arbeitszeit richtete sich nach den
betrieblichen Erfordernissen, die Firma war berechtigt, die Arbeitszeiteinteilung zu
Ã¤ndern und bei dringenden betrieblichen Erfordernissen Ã�berstunden
anzuordnen, die der KlÃ¤ger nach Absprache mit der Firma durch Freizeit
ausgleichen konnte (Â§ 5 â��Arbeitszeit/Ã�berstundenâ��). Der KlÃ¤ger hatte einen
Anspruch auf 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr. Er war verpflichtet, die Firma vor
Aufnahme jeder NebenbeschÃ¤ftigung zu informieren (Â§ 6 des
Anstellungsvertrags). Der KlÃ¤ger hatte einen Anspruch auf Reisekosten und
sonstige Aufwendungen, die im Interesse der Gesellschaft notwendig waren und auf
Kilometergeld bei Dienstreisen im eigenen PKW (Â§ 7 des Vertrags). Bei einer
Verhinderung der TÃ¤tigkeit durch Krankheit hatte der KlÃ¤ger Anspruch auf eine
Weiterzahlung der VergÃ¼tung fÃ¼r 12 Monate. AnsprÃ¼che aus dem
â��ArbeitsverhÃ¤ltnisâ�� und solche, die mit diesem in Verbindung standen, hatte
der KlÃ¤ger innerhalb von drei Monaten nach FÃ¤lligkeit, bei Beendigung des
VertragsverhÃ¤ltnisses nach drei Monaten geltend zu machen (Â§ 13 Satz 1 des
Anstellungsvertrags). Der Vertrag war von Seiten der KlÃ¤gerin mit
â��Arbeitgeberâ�� unterzeichnet. 

Â 

Von der monatlichen VergÃ¼tung des KlÃ¤gers fÃ¼r die TÃ¤tigkeit als Prokurist
wurde Lohnsteuer entrichtet.

Â 

Â 

Der KlÃ¤ger hatte im MÃ¤rz 2015 nach eigenen Angaben BÃ¼rgschaften fÃ¼r die
KlÃ¤gerin in HÃ¶he von 450.000 Euro Ã¼bernommen. Im September 2015 beliefen
sich die HÃ¶chstbetragsbÃ¼rgschaften auf 540.000 Euro und solche fÃ¼r die
Betriebsmittellinie auf 200.000 Euro.

Â 

Anfang 2015 trat die Beklagte in eine BetriebsprÃ¼fung bei der KlÃ¤gerin ein. Mit
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Schreiben vom 23. Februar 2015 bestÃ¤tigte die seinerzeit von der KlÃ¤gerin
mandatierte Steuerberatungsgesellschaft G und Partner der Beklagten (â��P Bâ��)
Termine fÃ¼r eine BetriebsprÃ¼fung, die an sechs Tagen im Juni 2015 in den
RÃ¤umlichkeiten der Steuerberatungsgesellschaft stattfinden sollte. Intern
vermerkte die Beklagte als â��Datum der Terminierungâ�� den 5. MÃ¤rz 2015. Die
KlÃ¤gerin hat in ihrer spÃ¤teren Klageschrift angegeben, die
â��PrÃ¼fankÃ¼ndigungâ�� sei am 20. MÃ¤rz 2015 bei ihren
SteuerbevollmÃ¤chtigten eingegangen. 

Â 

Am 26. MÃ¤rz 2015 ging ein Antrag des KlÃ¤gers auf Feststellung seines
sozialversicherungsrechtlichen Status in seiner TÃ¤tigkeit als Prokurist bei der
KlÃ¤gerin ab 18. Dezember 2013 bei der Beklagten ein. Er halte immer noch 45 %
der Gesellschaftsanteile der GmbH und dominiere zusammen mit dem anderen 45
%-Gesellschafter die GeschÃ¤ftstÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin. Dem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
gegenÃ¼ber sei er weisungsberechtigt. TÃ¤tig sei er auch fÃ¼r andere
Auftraggeber, nÃ¤mlich als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der C B Academy und als General
Manager bei der S S in B/China. 

Â 

Die fÃ¼r Statusfeststellung bei der Beklagten zustÃ¤ndige â��Abteilung
Versicherung und Rente â�� Clearingstelleâ�� gab den Antrag des KlÃ¤gers auf
Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status am 2. April 2015 unter
Bezugnahme auf die vorrangige ZustÃ¤ndigkeit wegen einer bereits eingeleiteten
BetriebsprÃ¼fung intern an den (Betriebs-)â��PrÃ¼fdienstâ�� mit der Bitte ab,
dieser mÃ¶ge im Rahmen der BetriebsprÃ¼fung Ã¼ber das VertragsverhÃ¤ltnis
entscheiden. Die Clearingstelle teilte dies dem KlÃ¤ger durch Schreiben vom 2. April
2015 mit.

Â 

Die Beklagte (â��Abteilung 23 PrÃ¼fdienstâ��) fÃ¼hrte die BetriebsprÃ¼fung fÃ¼r
den PrÃ¼fzeitraum 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2014 im Juni 2015 im
SteuerbÃ¼ro G und Partner durch (zuletzt am 26. Juni 2015). Die tÃ¤tig gewordene
BetriebsprÃ¼ferin M. vereinbarte mit den SteuerbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin,
im Nachgang zu der BetriebsprÃ¼fung zunÃ¤chst eine PrÃ¼fmitteilung ohne
Beanstandungen zu erstellen, das Statusfeststellungsverfahren in Bezug auf den
KlÃ¤ger indessen abzutrennen und separat zu bescheiden; in Bezug auf den
KlÃ¤ger wurde die Ã�bersendung von Lohnunterlagen an die Beklagte durch das
SteuerbÃ¼ro vereinbart.

Â 

Dementsprechend teilte die Beklagte der KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 22. Juli 2015
als Ergebnis der BetriebsprÃ¼fung mit, die in Stichproben durchgefÃ¼hrte
PrÃ¼fung habe im gesamten PrÃ¼fzeitraum zu keinen Feststellungen hinsichtlich
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des Gesamtsozialversicherungsbeitrags gefÃ¼hrt. AuÃ�erdem Ã¼bersandte die
Steuerberatungsgesellschaft G und Partner der BetriebsprÃ¼ferin der Beklagten
unter dem Betreff â��PrÃ¼fungâ�� und mit Angabe der Betriebsnummer der
KlÃ¤gerin und der Rentenversicherungsnummer des KlÃ¤gers am 27. und 28. Juli
2015 per e-mail-Anlage die Lohnkonten des KlÃ¤gers fÃ¼r die Jahre 2011 bis 2014
sowie die Unterlagen (Urkunde) betreffend den Verkauf bzw. der Abtretung der
GeschÃ¤ftsanteile zum 1. Januar 2015.

Mit Schreiben vom 28. Juli 2015 hÃ¶rte die Beklagte die KlÃ¤gerin zu ihrer Absicht
an, aufgrund der am 26. Juni 2015 durchgefÃ¼hrten BetriebsprÃ¼fung fÃ¼r die
Zeit vom 1.Â  Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2014 Nachforderungen zur
Sozialversicherung fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung des KlÃ¤gers in HÃ¶he von insgesamt
57.547,44 Euro zu erheben. Â 

Â 

Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KlÃ¤gerin, Herr S, trat, beginnend am 25. August 2015
unter dem Betreff â��mÃ¼ndliche AnhÃ¶rung aufgrund der BetriebsprÃ¼fungâ��,
mit der BetriebsprÃ¼ferin der Beklagten in einen regen e-mail-Kontakt, zur Frage
der Versicherungspflicht des KlÃ¤gers, u.a. zur Bedeutung des
Sozialversicherungsabkommens mit China, da der KlÃ¤ger seit August 2008 dort
regelmÃ¤Ã�ig arbeite. Er (der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer) habe bereits mit dem KlÃ¤ger
einen schriftlichen AnhÃ¶rungstext verfasst, bitte aber um einen mÃ¼ndlichen
Termin zur ErlÃ¤uterung, in dem sie ihren Standpunkt darlegen kÃ¶nnten. Der
KlÃ¤ger habe neben seiner TÃ¤tigkeit fÃ¼r die KlÃ¤gerin zwei weitere Firmen
gegrÃ¼ndet, u.a. eine Limited in China. Ab 2012 erbringe er die unternehmerischen
Leistungen in China, er arbeite seit 2012 bei einer Firma in China und sei ab
September 2012 tatsÃ¤chlich als Angestellter arbeitslosen-, kranken- und
rentenversichert nach der chinesischen Sozialversicherungspflicht. Mit e-mail vom
27. August 2015 fragte der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer an, ob der Antrag auf
Statusfeststellung auch zurÃ¼ckgezogen werden kÃ¶nne; dies verneinte die
BetriebsprÃ¼ferin der Beklagten mit Verweis auf das laufende
BetriebsprÃ¼fungsverfahren.

Â 

Mit Bescheid vom 12. Januar 2016 forderte die Beklagte die KlÃ¤gerin fÃ¼r den
PrÃ¼fzeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2014 zur
Nachentrichtung von BeitrÃ¤gen zur Sozialversicherung auf. Das durch die
BetriebsprÃ¼fung eingeleitete sozialversicherungsrechtliche
Statusfeststellungsverfahren habe zu dem Ergebnis gefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger als
BeschÃ¤ftigter der KlÃ¤gerin seit dem 1. Januar 1999 der Versicherungspflicht in
der Renten- und in der Arbeitslosenversicherung unterliege; in der Kranken- und
Pflegeversicherung bestehe wegen Ã�berschreitens der Beitragsbemessungsgrenze
Beitragsfreiheit. Insgesamt machte die Beklagte fÃ¼r den KlÃ¤ger
Beitragsforderungen in HÃ¶he von insgesamt 57.547,44 Euro geltend. BeitrÃ¤ge
wÃ¼rden im Rahmen der VerjÃ¤hrung nur fÃ¼r den Zeitraum ab dem 1. Januar
2011 nachgefordert. Bei der Beurteilung der Versicherungspflicht sei die TÃ¤tigkeit
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des KlÃ¤gers im Vorstand der Aktengesellschaft nicht zu berÃ¼cksichtigen. Die
Vorschrift des Â§ 1 Satz 4 SGB VI gelte nur fÃ¼r die Vorstandsmitglieder einer
deutschen Aktiengesellschaft, auch Â§ 18 AktG sei nicht anwendbar. Der KlÃ¤ger
habe in dem betreffenden Zeitraum als Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bis zum
7. August 2013 nicht mindestens 50 % der GeschÃ¤ftsanteile besessen; auch als
mitarbeitender Gesellschafter habe er ab dem 8. August 2013 bis zum 31.
Dezember 2014 nicht mehr als 50 % der GeschÃ¤ftsanteile gehalten. Er stehe als
nicht zum GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestellter, zu 45 % (ab dem 14. MÃ¤rz 2015 zu 50 %)
beteiligter Gesellschafter der GmbH trotz Prokura in einem abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis. Die Beteiligten hÃ¤tten einen Anstellungsvertrag
geschlossen. Die Prokura bestehe laut Handelsregisterauszug nur gemeinsam mit
einem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. Nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags habe er
als Minderheitsgesellschafter nicht die Rechtsmacht, Einzelweisungen der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung an sich im Bedarfsfall zu verhindern (Hinweis auf BSG, Urteil
vom 25. Januar 2006, B 12 KR 30/40 R).

Â 

Dem KlÃ¤ger gegenÃ¼ber stellte die Beklagte mit einem weiteren Bescheid
ebenfalls vom 12. Januar 2016 unter dem Betreff â��BetriebsprÃ¼fung nach Â§ 28p
SGB IV am 26. Juni 2015 bei der E.R.P. [â�¦] Sozialversicherungsrechtliche
Feststellung nach Â§ 7 SGB IVâ�� fest, fÃ¼r ihn habe als Auftragnehmer der
KlÃ¤gerin ein BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis gegen Arbeitsentgelt bestanden. Er
unterliege seit dem 1. Januar 1999 der Versicherungspflicht in der Renten- und
Arbeitslosenversicherung, BeitrÃ¤ge wÃ¼rden unter Beachtung der
VerjÃ¤hrungsvorschriften ab dem 1. Januar 2011 nachgefordert.Â  Â 

Â 

Die KlÃ¤ger erhoben gegen die Bescheide gemeinschaftlich Widerspruch. Zur
BegrÃ¼ndung wurde im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt, der PrÃ¼fdienst sei nach
Abschluss der BetriebsprÃ¼fung am 22. Juli 2015 nicht mehr fÃ¼r weitergehende
Entscheidungen zustÃ¤ndig gewesen. Der KlÃ¤ger sei zudem Vorstand einer
Aktiengesellschaft in China; in seiner TÃ¤tigkeit fÃ¼r die die X Z IM C(B) Co, Ltd.
entrichte er in China seit Juli 2012 SozialversicherungsbeitrÃ¤ge, was eine
beigefÃ¼gte Bescheinigung belege. Es sei zu prÃ¼fen, ob dies zu seiner
Sozialversicherungsfreiheit nach deutschem Recht fÃ¼hre. 

Â 

Mit zwei Widerspruchsbescheiden, jeweils unter dem Datum 14. November 2016,
wies die Beklagte die WidersprÃ¼che der KlÃ¤ger jeweils getrennt voneinander
zurÃ¼ck. GegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger begrÃ¼ndete sie, warum fÃ¼r ihn
Versicherungspflicht in der BeschÃ¤ftigung bestehe, gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin,
warum die sich aus der BetriebsprÃ¼fung ergebende Nachforderung bestehen
bleibe.

Â 
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Die KlÃ¤ger haben am 14. Dezember 2016 gemeinschaftlich Klage zum
Sozialgericht Berlin erhoben.

Â 

Mit Urteil vom 6. MÃ¤rz 2019 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Die
Bescheide der Beklagten seien rechtmÃ¤Ã�ig. Die PrÃ¼fmitteilung des Beklagten
vom 22.Â Juli 2015 stehe ihrem Erlass nicht entgegen, denn es handele sich schon
nicht um einen Bescheid im Sinne eines Verwaltungsakts. Die Mitteilung enthalte
eine Information Ã¼ber die BetriebsprÃ¼fung, weise aber keinen
Regelungscharakter auf, da es an einer verbindlichen Rechtsfolge fehle. Damit liege
kein bestandskrÃ¤ftiger BetriebsprÃ¼fungsbescheid vor, der erst
zurÃ¼ckgenommen werden mÃ¼sse, bevor Ã¼ber die streitigen Bescheide
entschieden werden kÃ¶nne. Auch eine Verwirkung der Berechtigung, einen
Bescheid zu erlassen, liege nicht vor. Seit der PrÃ¼fmitteilung bis zur AnhÃ¶rung
zum BetriebsprÃ¼fungsbescheid seien nur sechs Tage vergangen. An einer
zwischen der BetriebsprÃ¼ferin und dem SteuerberatungsbÃ¼ro getroffenen
Vereinbarung, wonach zuerst eine PrÃ¼fmitteilung und dann ein gesonderter
Bescheid ergehen werde, habe die Kammer keine Zweifel. Es sei schwerlich
vorstellbar, dass ein SteuerberatungsbÃ¼ro ohne Wissen, Wollen und
EinverstÃ¤ndnis der KlÃ¤gerin Unterlagen an die Beklagte Ã¼bersandt habe.

Â 

Inhaltlich seien die Bescheide nicht zu beanstanden. Das Fehlen einer relevanten
Unternehmensbeteiligung fÃ¼hre zwar nicht zwingend zu einer abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigung, in der Regel sei jedoch von einer solchen auszugehen. GrÃ¶Ã�ere
Bedeutung komme der aus gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben
entspringenden Rechtsmacht zu. Entscheidend sei, ob die MÃ¶glichkeit bestehe,
unliebsame Weisungen des Arbeitgebers bzw. Dienstberechtigen abzuwenden. Eine
â��SchÃ¶nwetterselbstÃ¤ndigkeitâ�� sei mit Blick auf das Erfordernis der
Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- und beitragsrechtlicher TatbestÃ¤nde
schwerlich hinnehmbar. Da der nur theoretische Konfliktfall entscheidend sein
kÃ¶nne, sei es unerheblich, ob eine Einflussnahme und/oder Kontrolle durch die
Gesellschafter auf die laufende GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung tatsÃ¤chlich stattgefunden
habe. Es komme insoweit nicht darauf an, ob von einer bestehenden Rechtsmacht
tatsÃ¤chlich Gebrauch gemacht worden sei, weil die versicherungsrechtliche
Beurteilung andernfalls davon abhinge, ob die TÃ¤tigkeit aus Sicht der
Rechtsmachtinhaber beanstandungsfrei ausgeÃ¼bt werde. Dies kÃ¶nne jedoch kein
rechtlich entscheidendes Kriterium zur Abgrenzung einer abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigung von einer selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit sein. Im Hinblick auf die
grÃ¶Ã�tmÃ¶gliche Rechtssicherheit sei es geboten, eine von Anfang an latent
bestehende Rechtsmacht auch dann fÃ¼r eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung als
ausschlaggebend anzusehen, wenn von ihr konkret (noch) kein Gebrauch gemacht
worden sei. BezÃ¼glich Minderheitsgesellschaftern habe das Landessozialgericht
Berlin-Brandenburg ausgefÃ¼hrt, dass der Umfang der Teilhabe am Stammkapital
wesentliche Auswirkungen darauf habe, ob der mitarbeitende Gesellschafter-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer BeschÃ¤ftigter oder SelbstÃ¤ndiger sei. VerfÃ¼ge der
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Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Ã¼ber weniger als 50 % des Stammkapitals, sei
dies Indiz fÃ¼r seine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung, da er regelmÃ¤Ã�ig die
Entscheidungen der Gesellschafterversammlung nicht endgÃ¼ltig beeinflussen
kÃ¶nne, so dass ihn deren Entscheidungen bÃ¤nden und er Weisungen an sich nicht
verhindern kÃ¶nne. Ein Ausnahmefall liege dann vor, wenn der Gesellschaftsvertrag
so gestaltet sei, dass GesellschafterbeschlÃ¼sse Einstimmigkeit als
Wirksamkeitsvoraussetzung hÃ¤tten oder eine SperrminoritÃ¤t fÃ¼r den
Minderheitsgesellschafter konstituierten, so dass der Gesellschafter-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer BeschlÃ¼sse und Weisungen an sich verhindern kÃ¶nne. Dabei
mÃ¼sse sich diese Schutzklausel auf Angelegenheiten der Gesellschaft insgesamt
beziehen und dÃ¼rfe nicht nur besonders herausgehobene Angelegenheiten
betreffen (Hinweis auf Urteil des 1. Senats vom 4. Dezember 2015, L 1 KR 356/13).
Vorliegend habe der KlÃ¤ger im streitigen Zeitraum nur Ã¼ber 45 % der
Gesellschaftsanteile verfÃ¼gt; geÃ¤ndert habe sich dies erst mit dem Verkauf der
Gesellschaftsanteile am 20. MÃ¤rz 2015. Ein rÃ¼ckwirkender Verkauf sei zwar
steuer- und gesellschaftsrechtlich mÃ¶glich, sozialversicherungsrechtlich hingegen
nicht relevant, da eine rÃ¼ckwirkende Ã�nderung der Sozialversicherungspflicht
durch RechtsgeschÃ¤fte ausscheide. 

Â 

Vertrauensschutz im Hinblick auf die Kopf-und-Seele-Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts komme nicht in Betracht. Diese habe sich auf FÃ¤lle der
familienhaften Mithilfe bezogen, mithin auf Familiengesellschaften. Eine solche liege
hier nicht vor. Aus den Ã¼berstaatlichen Abkommen kÃ¶nnten die KlÃ¤ger nichts
fÃ¼r sich herleiten. Die Beurteilung der Sozialversicherungspflicht des
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses des KlÃ¤gers unterfalle deutschem Recht. Dies
Ã¤ndere sich nicht dadurch, dass der KlÃ¤ger weitere TÃ¤tigkeiten bei anderen,
rechtlich selbstÃ¤ndigen Gesellschaften des Konzerns ausÃ¼be.

Â 

Die KlÃ¤ger haben gegen das ihnen am 12. MÃ¤rz 2019 zugestellte Urteil am 2.
April 2019 Berufung eingelegt. Zur BegrÃ¼ndung tragen sie im Wesentlichen vor:
Die Sachverhaltsdarstellung des Sozialgerichts kÃ¶nne in weiten Teilen nicht
nachvollzogen werden, da die Verwaltungsakte der Beklagten eklatante LÃ¼cken
aufweise. Die Beklagte habe fÃ¼r den angefochtenen Statusfeststellungsbescheid
keine ErmÃ¤chtigungsgrundlage. Das gesamte Verfahren hÃ¤tte sich nach Â§ 7a
SGB IV und nicht nach Â§ 28p SGB IV richten mÃ¼ssen. Das Sozialgericht habe
nicht annehmen dÃ¼rfen, dass der Antrag des KlÃ¤gers auf DurchfÃ¼hrung eines
Statusfeststellungsverfahrens nach Â§ 7a Abs. 1 SGB IV zu Recht von der
Clearingstelle an den BetriebsprÃ¼fungsdienst delegiert worden sei. Denn die
BetriebsprÃ¼fung sei erst nach dem Statusfeststellungsantrag eingeleitet worden.
Es sei auch bei BerÃ¼cksichtigung der am 23. Februar 2015 von der ehemaligen
SteuerbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin bestÃ¤tigten diversen Sammeltermine fÃ¼r
zahlreiche BetriebsprÃ¼fungen, unter denen sich die KlÃ¤gerin nach Aktenlage
nicht befunden habe, unklar, wann genau eine BetriebsprÃ¼fung bei der KlÃ¤gerin
habe durchgefÃ¼hrt werden sollen und verbindlich festgestanden habe. Der
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erstmalige Antrag des KlÃ¤gers auf DurchfÃ¼hrung des
Statusfeststellungsverfahrens sei nicht in der Akte, die Beklagte habe aber am 4.
Februar 2015 FeststellungsbÃ¶gen versandt, sie mÃ¼sse von dem
Statusfeststellungsantrag spÃ¤testens am 4. Februar 2015 Kenntnis erlangt haben,
mithin vor Beginn des BetriebsprÃ¼fungsverfahrens. Am 26. MÃ¤rz 2015 seien die
FeststellungsbÃ¶gen des KlÃ¤gers eingereicht worden, darin habe er angegeben,
dass er als Gesellschafter Prokura besitze und die versicherungsrechtliche
Beurteilung seit dem 18. Dezember 2013 wÃ¼nsche. Seit der Beurkundung der
Ã�bernahme von Gesellschaftsanteilen durch den KlÃ¤ger am 20. MÃ¤rz 2015 sei er
zu 50 % an der Gesellschaft beteiligt. Im Statusverfahren sei die
AntragsrÃ¼cknahme der KlÃ¤ger vom 27. August 2015 maÃ�geblich gewesen und
hÃ¤tte zur RÃ¼cknahme des Bescheides der Beklagten und Beendigung des
Verfahrens fÃ¼hren mÃ¼ssen.

Â 

Die Beklagte habe ihren Bescheid auch deshalb ohne ErmÃ¤chtigung erlassen, weil
die BetriebsprÃ¼fung spÃ¤testens mit dem Schreiben vom 22. Juli 2015 beendet
gewesen sei, auch wenn damit keine Regelung getroffen worden sei. Damit sei
spÃ¤testens die Clearingstelle wieder zustÃ¤ndig gewesen, wenngleich vieles
dafÃ¼r spreche, dass sie im Hinblick auf den unkonkreten Termin des Beginns der
BetriebsprÃ¼fung schon im Februar und MÃ¤rz 2015 zustÃ¤ndig geblieben sei. Die
Beklagte habe fÃ¼r die Statusfeststellung am 12. Januar 2016 nach Abschluss des
BetriebsprÃ¼fungsverfahrens keine Befugnis mehr gehabt.

Â 

Die Beklagte kÃ¶nne sich nicht auf eine mÃ¼ndliche Besprechung zwischen der
ehemaligen SteuerbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin und der Beklagten berufen,
wonach EinverstÃ¤ndnis geherrscht habe, dass die Beklagte nach Abschluss des
BetriebsprÃ¼fungsverfahrens noch eine Statusfeststellung durchfÃ¼hren werde.
Eine solche Absprache sei nicht verschriftlicht worden. AuÃ�erdem kÃ¶nne die
schriftliche Beendigung der BetriebsprÃ¼fung nicht hinter eine mÃ¼ndliche
Absprache zurÃ¼cktreten. Zudem belege die e-mail-Korrespondenz, dass die
BetriebsprÃ¼ferin beabsichtigt habe, ein Statusfeststellungsverfahren
durchzufÃ¼hren, eine Fortsetzung der BetriebsprÃ¼fung sei hingegen nie
beabsichtigt und auch nicht angekÃ¼ndigt gewesen. TatsÃ¤chlich sei der Bescheid
vom 12. Januar 2016 nach seiner Bezeichnung und seinem VerfÃ¼gungssatz kein
BetriebsprÃ¼fungsbescheid (sondern ein Statusfeststellungsbescheid). SchlieÃ�lich
habe der KlÃ¤ger die SteuerbevollmÃ¤chtigten G & P zu keinem Zeitpunkt
bevollmÃ¤chtigt, in seinem Namen ErklÃ¤rungen abzugeben. Auch das
Statusfeststellungsverfahren sei seinerseits rechtswidrig gewesen, weil nicht durch
eine ErmÃ¤chtigung gedeckt.

Â 

TatsÃ¤chlich sei in der Rechtsprechung bislang nicht geklÃ¤rt, wann eine
BetriebsprÃ¼fung tatsÃ¤chlich beendet sei. Der zur BetriebsprÃ¼fung berufene
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RentenversicherungstrÃ¤ger sei aber, wenn er Ã¼ber eine sozialrechtliche
Statusfrage im laufenden BetriebsprÃ¼fungsverfahren mitentscheiden wolle,
verpflichtet, deren Einbeziehung hinreichend deutlich zu machen. Das sei im Fall
der KlÃ¤ger nicht erfolgt, in welchem der Inhalt der Besprechung zwischen der
SteuerbevollmÃ¤chtigten nicht hinreichend verschriftlicht worden sei. Ein Vorbehalt,
wonach die BetriebsprÃ¼fung nicht beendet sei, habe im Fall der KlÃ¤gerin nicht
vorgelegen. 

Â 

Der Bescheid sei auch in der Sache rechtswidrig. Der KlÃ¤ger sei in dem streitigen
Zeitraum in China voll der dortigen Sozialversicherungspflicht unterworfen. Seine
TÃ¤tigkeit dort werde durch die KlÃ¤gerin vergÃ¼tet. Er halte sich auch viel,
zeitweise Ã¼berwiegend in China auf, seine EinkÃ¼nfte wÃ¼rden dort voll
verbeitragt, es sei zumindest die Beitragsbemessungsgrenze zu berÃ¼cksichtigen.
GemÃ¤Ã� Art. 8 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Volksrepublik China Ã¼ber Sozialversicherung vom 12. Juli 2001 (BGBl. Teil II, 2002
Nr. 3 S. 83 ff.) hÃ¤tte die Beklagte Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤ger entscheiden
mÃ¼ssen, den KlÃ¤ger von der Sozialversicherungspflicht zu befreien. Bei
negativem Ausgang mÃ¼sse das Verbot der Doppelverbeitragung beachtet werden,
das gelte auch bei zwei verschiedenen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnissen. Hilfsweise
mÃ¼sse die Beklagte die Beitragsbemessungsgrenze beachten. In den USA sei der
KlÃ¤ger Vorstand einer Aktiengesellschaft US-amerikanischen Rechts. Diese sei
unter den weit gefassten Konzernbegriff des Sozialversicherungsrechts zu rechnen.
Es gÃ¤lten die GrundsÃ¤tze der Feststellung von Renten- und
Sozialversicherungsfreiheit in sÃ¤mtlichen TÃ¤tigkeiten fÃ¼r konzernangehÃ¶rige
Unternehmen. Â§ 1 Abs. 1 Satz 3 SGB VI schreibe in seinem Wortlaut nicht vor, dass
es sich um eine in Deutschland ansÃ¤ssige Aktengesellschaft handeln mÃ¼sse,
gefordert werde nur die VorstandstÃ¤tigkeit in einer Aktiengesellschaft. Dies
genÃ¼ge fÃ¼r die Versicherungsfreiheit in sÃ¤mtlichen weiteren TÃ¤tigkeiten fÃ¼r
konzernzugehÃ¶rige Unternehmen.

Â 

Der VerfÃ¼gungssatz des angefochtenen Bescheids stelle eine durchgehende
Versicherungspflicht seit dem Jahr 1999 fest. Diese Ausdehnung auf die Zeit vor und
nach dem BetriebsprÃ¼fungszeitraum seit rechtswidrig und deshalb aufzuheben.

Â 

Im Hinblick auf die Ã�nderung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu den
in etwa gleich beteiligten Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern genÃ¶ssen die
KlÃ¤ger im Rahmen der BetriebsprÃ¼fung fÃ¼r den vergangenen Zeitraum
Vertrauensschutz (Hinweis auf Rittweger, DStR 2017, 1237 ff.). Diese
RechtsprechungsÃ¤nderung sei erst mit der VerÃ¶ffentlichung der drei Urteile des
Bundessozialgerichts vom 11. November 2015 im Quartal II/2016 sowie des Urteils
vom 14. MÃ¤rz 2018 bekannt worden. 
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Â 

Die KlÃ¤ger beantragen, 

Â 

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 6. MÃ¤rz 2019 sowie die Bescheide der
Beklagten vom 12. Januar 2016 in der Gestalt der Widerspruchsbescheide vom 14.
November 2016 aufzuheben,

Â 

hilfsweise das Verfahren im Hinblick auf den Antrag nach Art. 8 des deutsch-
chinesischen Sozialversicherungsabkommens auszusetzen,

Â 

weiter hilfsweise die Revision zuzulassen.

Â 

Die Beklagte beantragt,

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Sie hÃ¤lt die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend. Man habe die
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung des KlÃ¤gers seit dem 1. Januar 1999
festgestellt und SozialversicherungsbeitrÃ¤ge seit dem 1. Januar 2011 im Rahmen
der VerjÃ¤hrung nachgefordert. Zum Zeitpunkt der Antragstellung bei der
Clearingstelle der Beklagten sei das BetriebsprÃ¼fungsverfahren bereits eingeleitet
gewesen. Die BetriebsprÃ¼fung sei auch nicht mit der PrÃ¼fmitteilung vom 22. Juli
2015 beendet worden. Zwar treffe es zu, dass diese keinen Hinweis enthalte,
wonach die BetriebsprÃ¼fung nicht beendet sei, maÃ�geblich fÃ¼r die Auslegung
sei jedoch der verstÃ¤ndige EmpfÃ¤ngerhorizont. Dabei mÃ¼sse sich die KlÃ¤gerin
das Wissen der mandatierten Steuerberatungsgesellschaft zurechnen lassen.
Zwischen dieser und der BetriebsprÃ¼ferin sei vereinbart gewesen, dass zunÃ¤chst
eine PrÃ¼fmitteilung erfolgen und nach PrÃ¼fung von noch einzureichenden
Unterlagen ein Bescheid betreffend die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung
des KlÃ¤gers erlassen werden solle. Darauf beruhend habe die
Steuerberatungsgesellschaft der Beklagten die prÃ¼ffÃ¤higen Unterlagen am 27.
Juli 2015 Ã¼bersandt. Die KlÃ¤ger hÃ¤tten vor diesem Hintergrund die
PrÃ¼fmitteilung so verstehen mÃ¼ssen, dass durch sie die BetriebsprÃ¼fung noch
nicht beendet gewesen sei. Â Etwas anderes folge auch nicht aus der
Stellungnahme der PrÃ¼ferin vom 9. August 2016. Diese habe lediglich zum
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Ausdruck gebracht, dass der Bescheid Ã¼ber die sozialversicherungsrechtliche
Statusbeurteilung erst habe ergehen sollen, nachdem die PrÃ¼fmitteilung ohne
Feststellungen Ã¼bersandt worden sei. Dem lasse sich nicht entnehmen, dass ein
Bescheid auÃ�erhalb des BetriebsprÃ¼fungsverfahren habe ergehen sollen.

Â 

Die Beigeladenen stellen keinen Antrag.

Â 

Wegen des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten wird im Ã�brigen auf
den Inhalt der Gerichtsakten (2 Bde.) und den Verwaltungsvorgang der Beklagten
Bezug genommen, der, soweit wesentlich, Gegenstand der Beratung und der
Entscheidungsfindung war.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Die Berufung des KlÃ¤gers und der KlÃ¤gerin hat keinen Erfolg.

Â 

A. Gegenstand des Rechtsstreits sind die beiden Bescheide der Beklagten vom 12.
Januar 2016 in der Fassung der beiden Widerspruchsbescheide vom 14. November
2016, mit denen die Beklagte im Rahmen des BetriebsprÃ¼fungsverfahrens die
KlÃ¤gerin zur Nachentrichtung von BeitrÃ¤gen zur gesetzlichen Rentenversicherung
sowie der Arbeitslosenversicherung fÃ¼r das Jahr 2011 bis 2014 verpflichtet und
gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger festgestellt hat, dass in seiner bereits seit 1999
ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit fÃ¼r die KlÃ¤gerin Versicherungspflicht zu den o.g.
Zweigen der Sozialversicherung bestand. Die beiden KlÃ¤ger haben die Klage
gemeinschaftlich erhoben, es liegt daher eine subjektive, aber keine objektive
KlagehÃ¤ufung vor. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass die KlÃ¤gerin sich
konkret gegen die Nacherhebung von BeitrÃ¤gen wendet, der KlÃ¤ger hingegen bei
sachgerechter Auslegung seines Klagebegehrens (Â§ 123 Sozialgerichtsgesetz â��
SGG) (nur) gegen die Feststellung der Versicherungspflicht. Die subjektive
KlagehÃ¤ufung begrÃ¼ndet nur dann auch eine objektive KlagehÃ¤ufung, wenn
mehrere unterschiedliche StreitgegenstÃ¤nde vorliegen. Das ist nicht der Fall, wenn
die Nacherhebung von BeitrÃ¤gen und die gleichzeitige Feststellung der
Versicherungspflicht fÃ¼r das den Beitragsanspruch auslÃ¶sende
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis angefochten werden und beides zeitgleich im Rahmen
des BetriebsprÃ¼fungsverfahrens verfÃ¼gt worden ist. Es handelt sich dabei
vielmehr um identische AnsprÃ¼che, die auf demselben Rechtsgrund beruhen, auf
dasselbe Ziel gerichtet sind und aus materiell-rechtlichen GrÃ¼nden nur einheitlich
entschieden werden kÃ¶nnen. Die Nacherhebung von BeitrÃ¤gen zur
Sozialversicherung gegenÃ¼ber dem Arbeitgeber und die gleichzeitige
inhaltsgleiche Feststellung der Sozialversicherungspflicht der BeschÃ¤ftigung
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gegenÃ¼ber einem BeschÃ¤ftigten im Verfahren der BetriebsprÃ¼fung ist insoweit
Ausdruck einer einheitlichen Entscheidung (vgl. zur Befugnis des
RentenversicherungstrÃ¤gers zu dieser Vorgehensweise BSG, Urteil vom 17.
Dezember 2014 â�� B 12 R 13/13 R, Rdnr. 22 sowie weiter unten B. 2.). Auf die
Frage, ob bei mehreren Streitgenossen unterschiedliche ProzessrechtsverhÃ¤ltnisse
begrÃ¼ndet werden, kommt es dagegen nicht an (BSG, Beschluss vom 14.
September 2006 â�� B 6 KA 24/06 B, Rdnr. 3; LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Beschluss
vom 29. August 2007 â�� L 2 SO 1979/07 W-B, Rdnr. 6).

Â 

B. Das Sozialgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die Bescheide der
Beklagten sind rechtmÃ¤Ã�ig und verletzen die beiden KlÃ¤ger nicht in ihren
Rechten (Â§ 54 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz).

Â 

1. Die Klage der KlÃ¤gerin gegen die Nacherhebung von BeitrÃ¤gen ist nicht
begrÃ¼ndet, denn die Beklagte hat der KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber zu Recht unter
Berufung auf die seit dem 1. Januar 1999 ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers
zunÃ¤chst als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und ab dem 18. Dezember 2013 als Prokurist
fÃ¼r die Zeit vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2014 BeitrÃ¤ge zur
gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie Umlagen nach dem
Lohnfortzahlungsgesetz und dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG, konkret
â��U1â�� und â��U2â��) erhoben.

Â 

a. Rechtsgrundlage ist Â§ 28p Abs. 1 Satz 5 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV).
Er berechtigt die TrÃ¤ger der Rentenversicherung, im Rahmen der
BetriebsprÃ¼fung Verwaltungsakte zur Versicherungspflicht und BeitragshÃ¶he in
der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der
ArbeitsfÃ¶rderung zu erlassen einschlieÃ�lich der Widerspruchsbescheide
gegenÃ¼ber den Arbeitgebern. 

Â 

Die Beklagte war fÃ¼r die Festsetzung der Beitragsnachforderung gegenÃ¼ber der
KlÃ¤gerin nach Â§ 28p Abs. 1 Satz 5 SGB IV zustÃ¤ndig. Der vom KlÃ¤ger am 26.
MÃ¤rz 2015 gestellte Antrag auf Feststellung seines sozialversicherungsrechtlichen
Status in seiner TÃ¤tigkeit als Prokurist ab dem 18. Dezember 2013 steht der
Befugnis der Beklagten nicht entgegen, aufgrund ihrer bereits zuvor eingeleiteten
BetriebsprÃ¼fung BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Rentenversicherung und nach dem
Recht der ArbeitsfÃ¶rderung sowie Umlagen festzusetzen. Im Rahmen dieses
Verfahrens darf sie Ã¼ber den versicherungsrechtlichen Status des KlÃ¤gers als
Vorfrage entscheiden. Zwischen einem BetriebsprÃ¼fungs- und
Statusfeststellungsanfrageverfahren besteht zwar grundsÃ¤tzlich ein
wechselseitiger Ausschluss nach dem Kriterium der zeitlichen Vorrangigkeit. Nach 
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Â§ 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV kÃ¶nnen Beteiligte u.a. schriftlich eine Entscheidung
beantragen, ob eine BeschÃ¤ftigung vorliegt, es sei denn, die Einzugstelle oder ein
anderer VersicherungstrÃ¤ger hatte im Zeitpunkt der Antragstellung bereits ein
Verfahren zur Feststellung einer BeschÃ¤ftigung eingeleitet. Mit dieser Regelung
kommt ein wechselseitiger Ausschluss zwischen einem Anfrageverfahren nach Â§
7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV und einem BetriebsprÃ¼fungsverfahren nach Â§ 28p Abs. 1
Satz 5 SGB IV nach dem Kriterium der zeitlichen Vorrangigkeit zum Ausdruck. Einem
bereits eingeleiteten Anfrageverfahren kommt daher Sperrwirkung gegenÃ¼ber
einer BetriebsprÃ¼fung zu, dasselbe gilt auch umgekehrt (nÃ¤her BSG, Urteil vom
4. September 2018 â�� B 12 KR 11/17 R Rdnr. 12). Der Senat lÃ¤sst offen, ob diese
gesetzliche Priorisierung der verschiedenen Verwaltungsverfahren direkt auch den
vorliegenden Fall erfasst, in dem zwar zwei solche Verfahren zeitlich konkurrieren,
aber nur ein VersicherungstrÃ¤ger â�� die Beklagte â�� betroffen ist und tÃ¤tig
wurde. Der KlÃ¤ger hatte sein Anfrageverfahren an die â��Clearingstelleâ�� der
Beklagten gerichtet, die Beklagte ist in der Abteilung â��PrÃ¼fdienstâ�� auch fÃ¼r
die BetriebsprÃ¼fung zustÃ¤ndig. Mithin liegen im vorliegenden Fall zwei Verfahren
bei demselben VersicherungstrÃ¤ger vor. Nach dem Wortlaut ist diese Konstellation
nicht von der Kollisionsregel des Â§ 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV erfasst, die nur das
VerhÃ¤ltnis eines bei einem VersicherungstrÃ¤gers erÃ¶ffneten
Statusfeststellungsverfahrens (Anfrageverfahren) zu einem weiteren Verfahren zur
Feststellung einer BeschÃ¤ftigung erfasst, welches bei einem â��anderenâ��
VersicherungstrÃ¤ger gefÃ¼hrt wird. Der Begriff â��anderer
VersicherungstrÃ¤gerâ�� meint schon nach seinem Wortsinn unterschiedliche
VersicherungstrÃ¤ger (vgl. Duden, zu â��andereâ��), dagegen nicht die
unterschiedlichen Stellen/Abteilungen ein und desselben VersicherungstrÃ¤gers.
Das entspricht auch Sinn und Zweck der Regelung. Â§ 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV will
divergierende Entscheidungen unterschiedlicher VersicherungstrÃ¤ger Ã¼ber den
sozialversicherungsrechtlichen Status vermeiden (Ziegelmeier in: Kasseler
Kommentar, Â§ 7a SGB IV Rndr. 18; Pietrek in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB IV, 4.
Aufl., Â§ 7a SGB IV [Stand: 10.01.2022], Rdnr. 17, BSG, Urteil vom 12. Dezember
2018 â�� B 12 R 1/18 R, Rdnr. 13 â��unterschiedliche VersicherungstrÃ¤gerâ��;
weniger klar dagegen die GesetzesbegrÃ¼ndung: â��Einzugstelle oder einen
RentenversicherungstrÃ¤gerâ��, BT-Drs. 14/1855, S. 7 â�� Zu Nummer 2 [Zu
Â§Â 7a]). 

Â 

Ein zumindest praktisches BedÃ¼rfnis nach einer entsprechenden Anwendung der
Vorrangregel zur Ordnung verschiedener Verfahren innerhalb eines
VersicherungstrÃ¤gers besteht aber nach der praktischen Erfahrung des Senats
gerade bei groÃ�en VersicherungstrÃ¤gern wie der Beklagten im Rahmen der
Massenverwaltung. Â§ 7a Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz SGB IV dient erkennbar der
Verhinderung widerstreitender Entscheidungen Ã¼ber dasselbe
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis bzw. eine entsprechende (selbstÃ¤ndige) TÃ¤tigkeit.
Die Gefahr widerstreitender Entscheidungen ist nicht davon abhÃ¤ngig, ob
tatsÃ¤chlich unterschiedliche VersicherungstrÃ¤ger beteiligt sind. Ist ein
einheitlicher VersicherungstrÃ¤ger sowohl fÃ¼r das BetriebsprÃ¼fungsverfahren
als auch das Anfrageverfahren zustÃ¤ndig, ist ebenfalls nicht ausgeschlossen, dass
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divergierende Entscheidungen unterschiedlicher Abteilungen in unterschiedlichen
Verfahren zur Frage der Versicherungspflicht einer TÃ¤tigkeit ergehen kÃ¶nnen.
Solche divergierenden Entscheidungen in Verfahren der Statusfeststellung und der
BetriebsprÃ¼fung bei demselben VersicherungstrÃ¤ger kÃ¶nnen auftreten, weil
entweder eine ungenÃ¼gende interne Abstimmung oder schlichte Unkenntnis vom
jeweils anderen Verfahren bestehen oder unterschiedliche Gewichtungen der fÃ¼r
die Beurteilung nach Â§ 7 SGB IV maÃ�geblichen Indizien vorgenommen werden.
Mit Blick auf die dadurch bestehende gleich geartete Gefahr widersprÃ¼chlicher
Entscheidungen auch innerhalb eines einheitlichen SozialversicherungstrÃ¤gers ist
der TrÃ¤ger daher, wenn ein Anfrageverfahren und ein BetriebsprÃ¼fungsverfahren
zeitlich zusammentreffen, gehalten, nicht zwei streng getrennte
Verwaltungsverfahren zu fÃ¼hren, sondern nach MaÃ�gabe der zeitlichen
Vorrangregel des Â§ 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV dasjenige Verwaltungsverfahren
durchzufÃ¼hren, welches zuerst eingeleitet wurde. So hat das Bundessozialgericht
im Anwendungsbereich der Vorrangregelung (Â§ 7a Abs. 1 SGB IV), also bei
â��trÃ¤gerÃ¼bergreifenden Verfahrenâ��, betont, dass der fÃ¼r das
BetriebsprÃ¼fungsverfahren zustÃ¤ndige RentenversicherungstrÃ¤ger bei einem
nach Einleitung gestellten Statusfeststellungsantrag aus GrÃ¼nden der
Verwaltungsvereinfachung und PraktikabilitÃ¤t â��gehalten istâ��, seine PrÃ¼fung
auf das zugrunde liegende Anfrageverfahren zu erstrecken und hierÃ¼ber eine
Entscheidung zu treffen. (BSG, Urteil vom 4. September 2018 â�� B 12 KR 11/17 R,
Rdnr. 15 a.E.). Verfahrensrechtlich verdrÃ¤ngt eine zeitlich vorrangige Einleitung
des BetriebsprÃ¼fungsverfahrens das Anfrageverfahren vollumfÃ¤nglich und
endgÃ¼ltig, soweit im Rahmen der BetriebsprÃ¼fung eine Entscheidung Ã¼ber das
RechtsverhÃ¤ltnis getroffen wird, das auch Gegenstand des
Statusfeststellungsverfahrens ist. Diese von Â§ 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV strukturierte
Vorgehensweise dient u.a. der VerwaltungspraktikabilitÃ¤t (BSG, a.a.O., Rdnr. 15).
Sie ist in gleicher Weise fÃ¼r zwei Verwaltungsverfahren nach Â§ 7a SGB IV und Â§
28p SGB IV geboten, die das gleiche RechtsverhÃ¤ltnis betreffen und beide bei
einem (groÃ�en) SozialversicherungstrÃ¤ger begonnen werden. 

Â 

Diesen Vorgaben ist die Verfahrensweise der Beklagten gerecht geworden. Das
BetriebsprÃ¼fungsverfahren ist gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin zeitlich vor dem
Anfrageverfahren des KlÃ¤gers nach Â§ 7a SGB IV eingeleitet worden und hat
dieses auch endgÃ¼ltig verdrÃ¤ngt. 

Â 

Der KlÃ¤ger hat zwar am 26. MÃ¤rz 2015 bei der Beklagten einen Antrag auf
Feststellung seines sozialversicherungsrechtlichen Status fÃ¼r die ab dem 18.
Dezember 2013 bei der KlÃ¤gerin ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit eingereicht und damit
den fÃ¼r das optionale Anfrageverfahren nach Â§ 7a SGB IV notwendigen Antrag
eines Beteiligten gestellt. Die Beklagte hatte ihrerseits aber zu diesem Zeitpunkt
bereits ein BetriebsprÃ¼fungsverfahren gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin eingeleitet. Ein
anders Verfahren â��zur Feststellung der BeschÃ¤ftigungâ�� i.S. des Â§ 7a Abs. 1
Satz 1 SGB IV ist im Fall der BetriebsprÃ¼fung eingeleitet, wenn der TrÃ¤ger der
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Rentenversicherung nach auÃ�en erkennbar Ermittlungen zur Feststellung einer
BeschÃ¤ftigung in Gang gesetzt hat. Als Verwaltungsverfahren (Â§ 8 SGB X) beginnt
die BetriebsprÃ¼fung mit der nach auÃ�en wirkenden TÃ¤tigkeit, die auf den Erlass
eines Verwaltungsaktes gerichtet ist. Im Fall eines BetriebsprÃ¼fungsverfahrens
liegt die nach auÃ�en wirkende TÃ¤tigkeit in der PrÃ¼fankÃ¼ndigung nach Â§ 7
Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Ã¼ber die Berechnung, Zahlung, Weiterleitung,
Abrechnung und PrÃ¼fung des Gesamtsozialversicherungsbeitrages vom 3. Mai
2006, zuletzt geÃ¤ndert a 16. Juli 2021 (Beitragsverfahrensverordnung â�� BVV).
Eine BetriebsprÃ¼fung soll dem Arbeitgeber oder der von ihm beauftragten Stelle
im Voraus angekÃ¼ndigt werden (BSG, aaO, Rdnr. 14). Die Beklagte hat der
KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber bereits im Februar 2015 die DurchfÃ¼hrung eines
BetriebsprÃ¼fungsverfahrens angekÃ¼ndigt. Das ergibt sich aus der BestÃ¤tigung
der damaligen SteuerbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin (G und P) vom 23. Februar
2015 gegenÃ¼ber dem fÃ¼r BetriebsprÃ¼fungen zustÃ¤ndigen
â��PrÃ¼fbÃ¼roâ�� der Beklagten. Das SteuerbÃ¼ro bestÃ¤tigt darin Termine fÃ¼r
die BetriebsprÃ¼fung und bezog sich auf ein Fax der Beklagten vom 19. Februar
2015. Eine nÃ¤here Bezeichnung der Unternehmen, fÃ¼r welche
BetriebsprÃ¼fungen verabredet wurden, erfolgte zwar nicht. Auch ist das in Bezug
genommene Fax nicht aktenkundig. Allerdings spricht nach Aktenlage mehr dafÃ¼r,
dass sich die BestÃ¤tigung des SteuerbÃ¼ros auf die u.a. am 26. Juni 2015 in den
RÃ¤umen des SteuerbÃ¼ros durchgefÃ¼hrte BetriebsprÃ¼fung bezog, die dem
SteuerbÃ¼ro mit einem Fax angekÃ¼ndigt wurde. Untermauert wird eine Einleitung
des BetriebsprÃ¼fungsverfahrens spÃ¤testens am 5. MÃ¤rz 2015 schlieÃ�lich durch
den entsprechenden Eintrag der BetriebsprÃ¼ferin in der internen Fachanwendung
der Beklagten, wonach dieses Datum als â��Datum der Terminierungâ��
eingetragen ist. Die im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung anwesende
Vertreterin der Beklagten fÃ¼hrte dazu auf Anfrage aus, aus dem Datumsvermerk
der â��Terminierungâ�� ergebe sich nach den VerwaltungsablÃ¤ufen der
Beklagten, dass spÃ¤testens an diesem Tag mit der Abrechnungsstelle der
KlÃ¤gerin die BetriebsprÃ¼fung abgesprochen worden sei. SchlieÃ�lich haben die
KlÃ¤ger selbst in der Klageschrift mitgeteilt, die PrÃ¼fankÃ¼ndigung sei bei dem
SteuerbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin am 20. MÃ¤rz 2015 eingegangen. Ein
erstmals im Klageverfahren geltend gemachter, bereits vor dem Antrag vom 26.
MÃ¤rz 2015 gestellter frÃ¼herer Statusfeststellungsantrag des KlÃ¤gers ist ergibt
sich aus den Akten nicht und ist auch sonst nicht nachgewiesen. Der KlÃ¤ger selbst
benennt fÃ¼r einen frÃ¼heren Antrag kein konkretes Datum. Aktenkundig ist
vielmehr allein die interne Abgabe des Antrags des KlÃ¤gers vom 26. MÃ¤rz 2015
durch die Clearingstelle der Beklagten an den fÃ¼r das
BetriebsprÃ¼fungsverfahren intern zustÃ¤ndigen â��PrÃ¼fdienstâ�� unter dem
Datum â��04.02.2015â�� und einem Eingangsstempel der Abteilung â��23
(PrÃ¼fdienst)â�� erst vom 10. April 2015. Das in der Akte genannte Abgabedatum
â��04.02.2015â�� spricht nicht dagegen. Dabei handelt es sich zur Ã�berzeugung
des Senats um eine offensichtliche Unrichtigkeit in Gestalt eines schlichten
Zahlendrehers. Denn es ergibt sich aus dem Ausdruck der Fachanwendung der
Beklagten, dass am 2. April 2015 (â��2.4.2015â��), das
Statusfeststellungsverfahren des KlÃ¤gers wegen der BetriebsprÃ¼fung als
â��erledigtâ�� gefÃ¼hrt wurde. Ausgehend davon war das
BetriebsprÃ¼fungsverfahren bei Eingang des Antrags auf Statusfeststellung bereits
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eingeleitet. Das BetriebsprÃ¼fungsverfahren verdrÃ¤ngte den
Statusfeststellungsantrag zunÃ¤chst vorlÃ¤ufig, dem folgte die interne Abgabe des
Antrags an den â��PrÃ¼fdienstâ��. Im Hinblick darauf, dass gerade die TÃ¤tigkeit
des KlÃ¤gers Gegenstand der BetriebsprÃ¼fung war, verdrÃ¤ngte diese PrÃ¼fung
und Bescheidung in der Sache das Anfrageverfahren nach Â§ 7a Abs. 1 Satz 1 SGB
VI auch endgÃ¼ltig, so dass zu letzterem keine gesonderte Entscheidung mehr
ergehen musste.

Â 

b. Die Beklagte hat in formeller und materieller Hinsicht ohne Rechtsfehler von der
ErmÃ¤chtigung des Â§ 28p Abs. 1 Satz 5 SGB IV Gebrauch gemacht. Die
Nachforderung von BeitrÃ¤gen ist in formeller und materieller Hinsicht
rechtmÃ¤Ã�ig erfolgt. 

Â 

aa. Die KlÃ¤gerin wurde vor Erlass des Bescheides vom 12. Januar 2016 mit
Schreiben vom 28. Juli 2015 angehÃ¶rt, das seinerzeit bevollmÃ¤chtigte
SteuerbÃ¼ro G und P hat den Eingang am 4. August 2015 unter Berufung auf die
Ortsabwesenheit der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der KlÃ¤gerin bestÃ¤tigt und eine
FristverlÃ¤ngerung zur Stellungnahme beantragt (Â§ 24 Abs. 1 Zehntes Buch
Sozialgesetzbuch â�� SGB X). 

Â 

bb. Der Bescheid ist inhaltlich nicht zu beanstanden, denn der KlÃ¤ger war bei der
KlÃ¤gerin ab Abschluss des Anstellungsvertrags als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer zum 1.
Januar 1999 abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt.

Â 

GemÃ¤Ã� Â§ 7 Abs. 1 SGB IV ist die BeschÃ¤ftigung die nichtselbstÃ¤ndige Arbeit,
insbesondere in einem ArbeitsverhÃ¤ltnis. Anhaltspunkte fÃ¼r eine BeschÃ¤ftigung
sind eine TÃ¤tigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die
Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.

Â 

Die o.g. Vorschrift kommt hier zur Anwendung, obwohl sich der KlÃ¤ger â�� nach
eigenen Angaben â��Â  im streitigen Zeitraum viel, teilweise auch Ã¼berwiegend,
in China aufhielt. Nach Â§ 3 Nr. 1 SGB IV gelten die Vorschriften Ã¼ber die
Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung, soweit sie eine
BeschÃ¤ftigung oder eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit voraussetzen, fÃ¼r alle
Personen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs beschÃ¤ftigt oder
selbstÃ¤ndig tÃ¤tig sind. BeschÃ¤ftigungsort ist im Grundsatz derjenige Ort, an
dem die BeschÃ¤ftigung tatsÃ¤chlich ausgeÃ¼bt wird bzw. der als Basis fÃ¼r eine
BeschÃ¤ftigung dient. TÃ¤tigkeitsort fÃ¼r eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit ist
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derjenige, an dem eine feste ArbeitsstÃ¤tte besteht (PadÃ© in: Schlegel/Voelzke,
jurisPK-SGB IV, 4. Aufl., Â§ 3 SGB IV [Stand: 09.11.2021], Rn. 13). MaÃ�gebend ist,
wo der Schwerpunkt der rechtlichen und tatsÃ¤chlichen Merkmale der TÃ¤tigkeit
liegt (fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung vgl. Zieglmeier in: Kasseler Kommentar zum
Sozialversicherungsrecht, Â§ 4 SGB IV Rdnr. 6). Der Senat geht davon aus, dass die
TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer/Prokurist der KlÃ¤gerin
Ã¼berwiegend in Deutschland ausgeÃ¼bt wurde. Nachweise fÃ¼r eine kÃ¶rperlich
Ã¼berwiegend in China ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit gerade in seiner Eigenschaft als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer oder Prokurist der KlÃ¤gerin hat der KlÃ¤ger nicht vorgelegt.
Auch die beiden AnstellungsvertrÃ¤ge enthalten keinen Hinweis auf eine
Verpflichtung, die TÃ¤tigkeit Ã¼berwiegend in China auszuÃ¼ben; andere Indizien
oder Belege dafÃ¼r, dass der KlÃ¤ger durchgehend oder in nÃ¤her abgegrenzten
ZeitrÃ¤umen gerade fÃ¼r die KlÃ¤gerin in China gearbeitet hat, fehlen. Auf eine
mÃ¶glicherweise daneben ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit fÃ¼r eine chinesische
Kapitalgesellschaft kommt es nicht an, diese kÃ¶nnte nur ein ggf. weiteres
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis betreffen. Ausgehend davon liegt kein Tatbestand vor,
der es gebietet, eine Entsendung i.S. des Â§ 4 SGB IV zu prÃ¼fen, weil die
Arbeitsleistung gegebenenfalls (Ã¼berwiegend) im Ausland erbracht wurde.
Ungeachtet dessen hat der KlÃ¤ger selbst angegeben, Ã¼ber keine
Entsendebescheinigung zu verfÃ¼gen.

Â 

Aus dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Volksrepublik China Ã¼ber Sozialversicherung vom 12. Juli 2001 folgt keine andere
Beurteilung. Art. 3 des Abkommens entspricht inhaltlich im Wesentlichen Â§ 3 und 
Â§ 4 SGB IV. Art. 4 begrenzt die Regelungen zur Entsendung zeitlich auf die ersten
48 Kalendermonate einer Entsendung. FÃ¼r eine Entsendung des KlÃ¤gers in
seiner Arbeit gerade fÃ¼r die KlÃ¤gerin gibt es aber gerade keine ausreichenden
Anhaltspunkte oder Belege.

Â 

Zur Ã�berzeugung des Senats war der KlÃ¤ger in seiner TÃ¤tigkeit als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer wie auch als Prokurist i.S. des Â§ 7 Abs. 1 SGB IV seit dem 1.
Januar 1999 bei der KlÃ¤gerin beschÃ¤ftigt. Wegen der Einzelheiten wird zur
Vermeidung von Wiederholungen auf die Entscheidung des Sozialgerichts Bezug
genommen (Â§ 153 Abs. 2 SGG). Zu betonen bleibt, dass beide
AnstellungsvertrÃ¤ge als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und Prokurist typische Begriffe wie
auch Einzelregelungen enthielten, wie sie ein ArbeitsverhÃ¤ltnis prÃ¤gen. So
begrÃ¼ndeten beide VertrÃ¤ge jeweils einen monatlichen Anspruch auf eine feste
VergÃ¼tung fÃ¼r die TÃ¤tigkeiten. Die Haftung des KlÃ¤gers fÃ¼r SchÃ¤den
Dritter aus der TÃ¤tigkeit wurde im InnenverhÃ¤ltnis gemÃ¤Ã� den GrundsÃ¤tzen
zur Arbeitnehmerhaftung auf vorsÃ¤tzliches und grob fahrlÃ¤ssiges Handeln
beschrÃ¤nkt. Beide VertrÃ¤ge enden ohne KÃ¼ndigung mit Eintritt der
Regelaltersgrenze. Im Anstellungsvertrag Ã¼ber die TÃ¤tigkeit des Prokuristen wird
der KlÃ¤ger als â��Arbeitnehmerâ�� bezeichnet, die KlÃ¤gerin als
Vertragsunterzeichnerin als â��Arbeitgeberâ��. Der KlÃ¤ger besaÃ� in dem
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Zeitraum zu keinem Zeitpunkt kraft seiner gesellschaftsrechtlichen Stellung die
Rechtsmacht, Weisungen an sich als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und ab dem 18. Dezember
2013 als Prokurist zu verhindern. Als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer unterlag er kraft des
Anstellungsvertrags und des Gesetzes (Â§ 37 Gesetz betreffend die Gesellschaften
mit beschrÃ¤nkter Haftung â�� GmbHG) den Weisungen der
Gesellschafterversammlung als willensbildendes Organ. Kraft besonderer
Regelungen des Gesellschaftsvertrags oder seines Gesellschaftsanteils, der bis zum
31. Dezember 2014 (nur) 45 % betrug, war er nicht in der Lage, ihm nicht genehme
BeschlÃ¼sse der Gesellschafterversammlung zu verhindern. In seiner TÃ¤tigkeit als
Prokurist unterlag er den Weisungen des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers. Auch insoweit war er
nicht in der Lage, Ã¼ber seine Stellung als Gesellschafter in der
Gesellschafterversammlung den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer anzuweisen, ihm als Prokurist
im Einzelfall keine Weisungen zu erteilen. Die Weisung an Angestellte gehÃ¶rt als
Teil des operativen GeschÃ¤fts eines GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers zu dem Bereich, fÃ¼r
den die Gesellschafterversammlung ohne besondere Regelungen im
Gesellschaftervertrag kein Weisungs- oder Vetorecht hat. Soweit der KlÃ¤ger auch
Personalverantwortung hatte, schlieÃ�t das ein Weisungsrecht nicht aus. Auch wer
Arbeitgeberfunktionen ausÃ¼bt, kann seinerseits bei einem Dritten persÃ¶nlich
abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt sein (Wehrhahn in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB III, 2.
Aufl., Â§ 25 SGB III [Stand: 15.02.2022], Rn. 26). AuÃ�erdem ist gerade das Erteilen
von Weisungen unmittelbarer Ausdruck einer Eingliederung in ein Unternehmen.
Die Regelungen in der GeschÃ¤ftsordnung vermitteln keine
sozialversicherungsrechtlich bedeutsame Rechtsmacht. Denn auÃ�erhalb des
Gesellschaftsvertrags zustande gekommene, das Stimmverhalten regelnde
Vereinbarungen (Abreden) sind bei der Bewertung der RechtsmachtverhÃ¤ltnisse
im Hinblick auf ihre AbÃ¤nderbarkeit nicht zu berÃ¼cksichtigen (BSG, Urteil vom
14. MÃ¤rz 2018Â â�� B 12 KR 13/17 RÂ â��, BSGE 125, 183 â�� 189).

Â 

Diese BeschÃ¤ftigung nach Â§ 7 SGB IV lÃ¶ste fÃ¼r den KlÃ¤ger
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der
Arbeitslosenversicherung aus. 

Â 

Die Versicherungspflicht des KlÃ¤gers in seiner TÃ¤tigkeit fÃ¼r die KlÃ¤gerin entfiel
ab Juli 2012 nicht etwa deshalb, weil er ab diesem Zeitpunkt der
Sozialversicherungspflicht in China unterlag. GemÃ¤Ã� der im
Verwaltungsverfahren vorgelegten Bescheinigung der Beijng Social Insurance
Contribution Information unterlag der KlÃ¤ger von Juli 2012 bis Juli 2015 der
Versicherungspflicht im mehreren Zweigen der chinesischen Sozialversicherung in
seiner TÃ¤tigkeit bei der X Z I M C (B) & Co Ltd. Dabei handelte es sich um eine
weitere TÃ¤tigkeit bei einer auslÃ¤ndischen Kapitalgesellschaft, die mit der
KlÃ¤gerin offensichtlich nicht identisch war. Unbeachtlich ist daher, ob der KlÃ¤ger
auch Gesellschaftsanteile an dieser Kapitalgesellschaft hielt.

Â 
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Der KlÃ¤ger ist nicht deshalb von der Rentenversicherungspflicht und der
Versicherung der Arbeitslosen ausgenommen, weil er als Vorstand in einer oder
mehrerer von ihm mitgegrÃ¼ndeter chinesischer Tochtergesellschaften der
KlÃ¤gerin oder einer Kapitalgesellschaft nach amerikanischem (kalifornischen)
Recht (â��Inc.â�� = Incorporation) tÃ¤tig war. FÃ¼r VorstÃ¤nde von
Aktiengesellschaften schlieÃ�en die Ausnahmeregelungen des Â§ 1 Satz 3 Sechstes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) und die gleichlautende Bestimmung des Â§ 27 Abs.
1 Nr. 5 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) mangels eines entsprechenden
SchutzbedÃ¼rfnisses die Versicherungspflicht aus bzw. lassen den
Versicherungstatbestand fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung zumindest nicht wirksam werden
(so BSG, Urteil vom 07. Juli 2020Â â�� B 12 R 19/18 RÂ â��, Rdnr. 13).

Â 

Â§ 1 Satz 3 SGB VI lautet:

Â 

â��Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft sind in dem Unternehmen,
dessen Vorstand sie angehÃ¶ren, nicht versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt, wobei
Konzernunternehmen im Sinne des Â§ 18 des Aktiengesetzes als ein Unternehmen
gelten.â��

Â 

Vorstandsmitglieder im Sinne der Vorschriften sind grundsÃ¤tzlich nur solche einer
Aktiengesellschaft (AG) deutschen Rechts (BSG Urteil vom 7. Juli 2020 â�� B 12 R
19/18, Rdnr. 13). Damit sind die Vorstandsmitglieder oder vergleichbare Organe
auslÃ¤ndischer AG oder Ã¤hnlicher Kapitalgesellschaften nicht erfasst, es sei denn,
Ã¼ber- oder zwischenstaatliches Recht, insbesondere europÃ¤isches
Gesellschaftsrecht, regeln eine Gleichstellung der auslÃ¤ndischen juristischen
Person mit einer AG inlÃ¤ndischen Rechts (BSG, Urteil vom 12. Januar 2011 â�� B
12 KR 17/09 R, â�� Board of Directors einer US-Kapitalgesellschaft). Eine
â��Substitutionâ�� der TatbestandserfÃ¼llung allein wegen einer tatsÃ¤chlichen
Vergleichbarkeit von Gesellschaftsformen im Wege einer Analogie scheidet
grundsÃ¤tzlich aus (vgl. BSG Urteil vom 23. Februar 2021 â�� B 12 R 15/19 R, Rdnr.
13). MÃ¶glich ist eine Gleichbehandlung auslÃ¤ndischer Kapitalgesellschaften dann,
wenn Ã¼ber- oder zwischenstaatliches Recht, insbesondere europÃ¤isches
Gesellschaftsrecht, eine beabsichtigte Gleichstellung der auslÃ¤ndischen
juristischen Person mit einer AG inlÃ¤ndischen Rechts enthalten (sog.
Ã�quivalenzregelungen â�� KassKomm/Guttenberger, 116. EL September 2021,
SGB VI Â§ 1 Rdnr. 33). 

Â 

Eine einschlÃ¤gige gesetzliche Ã�quivalenzregelung enthÃ¤lt fÃ¼r China oder die
USA weder das deutsche Sozialrecht noch das einschlÃ¤gige, unmittelbar zu
beachtende internationale Recht, insbesondere nicht das Abkommen zwischen der
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Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China Ã¼ber Sozialversicherung
vom 12. Juli 2001 (vgl. BSG, Urteil vom 12. Januar 2011Â â�� B 12 KR 17/09 RÂ â��,
BSGE Rdnr. 18 â�� ausgefÃ¼hrt fÃ¼r die USA). 

Â 

Der Senat musste das Verfahren auch nicht mit Blick auf einen Antrag des KlÃ¤gers
auf Befreiung von der Versicherungspflicht aussetzen. Es kann dahingestellt
bleiben, ob der anwaltlich vertretene KlÃ¤ger einen solchen Befreiungsantrag
bereits mit seinem Widerspruch gegen den angefochtenen Bescheid vom 12. Januar
2016 gestellt hat (die WiderspruchsbegrÃ¼ndung vom 12. April 2016 jedenfalls
enthÃ¤lt einen solchen Antrag nicht ausdrÃ¼cklich) oder erst im Termin zur
mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat. Denn eine Befreiung hat
fÃ¼r die Beurteilung der streitbefangenen TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und Prokurist der KlÃ¤gerin keine Auswirkungen. Der Anspruch
auf Befreiung richtet sich nach Art. 8 des o.g. Abkommens zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China Ã¼ber
Sozialversicherung. Danach kann der nach Art. 3 und 4 des Abkommens
zustÃ¤ndige TrÃ¤ger des fÃ¼r eine BeschÃ¤ftigung oder selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit
zustÃ¤ndigen Vertragsstaats den Arbeitnehmer von den Rechtsvorschriften zur
Versicherungspflicht auf einen gemeinsamen Antrag des Arbeitgebers und
Arbeitnehmers befreien, wenn fÃ¼r den Arbeitnehmer Rechtsvorschriften des
anderen Vertragsstaats gelten. Die zustÃ¤ndigen Stellen des anderen
Vertragsstaats mÃ¼ssen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Im Fall
des KlÃ¤gers finden auf das streitige BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis zur KlÃ¤gerin nur
die Vorschriften eines Vertragsstaats, nÃ¤mlich des deutschen Staats Anwendung
(dazu oben). Soweit sich die KlÃ¤gerin fÃ¼r den Antrag auf die
Sozialversicherungspflicht nach chinesischem Sozialversicherungspflicht fÃ¼r eine
andere TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers fÃ¼r eine chinesische Kapitalgesellschaft, konkret
ab Juli 2012 fÃ¼r die XZ IM C (B) Co, Ltd. beruft, so kÃ¶nnte ein Befreiungsantrag
nur diese TÃ¤tigkeit erfassen. Diese Befreiung entfaltete jedoch unter keinem
Gesichtspunkt Aus- oder RÃ¼ckwirkungen auf die BeschÃ¤ftigung als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und Prokurist der KlÃ¤gerin.

Â 

Aufgrund der auch ab Januar 2011 ausgeÃ¼bten versicherungspflichtigen
BeschÃ¤ftigung des KlÃ¤gers war die Beklagte berechtigt, die BetrÃ¤ge zur
gesetzlichen Rentenversicherung sowie nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung
nebst Umlagen mit dem angefochtenen Bescheid festzusetzen und die KlÃ¤gerin
zur Zahlung aufzufordern. Ein aus zwischenstaatlichem Recht mÃ¶gliches Verbot
der Doppelverbeitragung besteht bereits deshalb nicht, weil der KlÃ¤ger in der
streitigen TÃ¤tigkeit nur einer Beitragspflicht und gerade nicht (zusÃ¤tzlich) der
Sozialversicherungspflicht in China unterlag.

Â 

Die KlÃ¤gerin kann sich gegenÃ¼ber der Beitragsforderung schlieÃ�lich nicht
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darauf berufen, wegen der PrÃ¼fmitteilung vom 20. Juli 2015 habe die Beklagte
danach keine Beitragsforderungen mehr fÃ¼r den PrÃ¼fzeitraum erheben dÃ¼rfen.
Insbesondere hat die PrÃ¼fmitteilung vom 20. Juli 2015 das
BetriebsprÃ¼fungsverwaltungsverfahren nicht fÃ¶rmlich abgeschlossen, mit der
Folge etwa, dass die KlÃ¤gerin nur nach MaÃ�gabe der Â§Â§ 44 ff. SGB X die
BeitrÃ¤ge noch rÃ¼ckwirkend hÃ¤tte festsetzen kÃ¶nnen. 

Â 

Allgemein sind pauschal gehaltene PrÃ¼fmitteilungen im
BetriebsprÃ¼fungsverfahren, wonach die BetriebsprÃ¼fung â��ohne Beanstandung
geblieben istâ��, bereits nach ihrem objektiven ErklÃ¤rungsgehalt nicht geeignet,
eine Beitragsforderung auszuschlieÃ�en, denn sie haben keinen Regelungsgehalt.
Sie sind, so sie keine konkreten PrÃ¼fergebnisse mitteilen, keine der Bestandskraft
zugÃ¤nglichen Verwaltungsakte i.S. des Â§ 31 SGB X. Das gilt insbesondere fÃ¼r
Mitteilungen mit dem Inhalt, dass die durchgefÃ¼hrte PrÃ¼fung â��keine
Feststellungen oder Beanstandungen ergeben habeâ�� (nÃ¤her BSG, Urteil vom 19.
September 2019 â�� B12 R 25/18 R, Rdnr. 32). Auch die Beklagte hat in der
Mitteilung vom 22. Juli 2015 mitgeteilt, dass die in Stichproben durchgefÃ¼hrte
PrÃ¼fung zu â��keinen Feststellungen hinsichtlich des
Gesamtsozialversicherungsbeitrags gefÃ¼hrtâ�� habe. Damit hat sie gerade keine
Regelung getroffen, wonach die KlÃ¤gerin keine BeitrÃ¤ge schuldete. 

Â 

Die KlÃ¤gerin konnte auch nicht darauf vertrauen, dass mit der PrÃ¼fmitteilung das
Verfahren der BetriebsprÃ¼fung schon endgÃ¼ltig beendet war. Die Beklagte in
Gestalt der BetriebsprÃ¼ferin M. hatte mit der Steuerberaterin der KlÃ¤gerin zuvor
vereinbart, zunÃ¤chst eine PrÃ¼fmitteilung ohne BerÃ¼cksichtigung der TÃ¤tigkeit
des KlÃ¤gers zu fertigen und zuzuleiten und die Versicherungspflicht des KlÃ¤gers
separat zu bescheiden. Dass die KlÃ¤gerin insoweit auch selbst mit einem weiteren
Bescheid im Rahmen der BetriebsprÃ¼fung rechnete, belegen die am 27./28. Juli
2015 vom mandatierten SteuerbÃ¼ro Ã¼bersandten Lohnkonten unter Angabe der
Rentenversicherungsnummer des KlÃ¤gers. Diese Ã�bersendung ergÃ¤be keinen
Sinn, wenn alle Beteiligten das BetriebsprÃ¼fungsverfahren seinerzeit bereits fÃ¼r
endgÃ¼ltig abgeschlossen gehalten hÃ¤tten. Das belegt schlieÃ�lich auch der
Fortgang des auf die fÃ¶rmliche AnhÃ¶rung abgelaufenen e-Â mail-Verkehrs,
beginnend mit der e-mail des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers vom 25. August 2015 mit dem
Betreff â��WA mÃ¼ndliche AnhÃ¶rung aufgrund der BetriebsprÃ¼fungâ��.

Â 

Auf eine RechtsprechungsÃ¤nderung hinsichtlich der Gesellschafter-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer oder der Kopf-und-Seele-Rechtsprechung kann sich die
KlÃ¤gerin nicht berufen; ergÃ¤nzend zu den AusfÃ¼hrungen des Sozialgerichts
verweist der Senat auf das Urteil des BSG vom 19. September 2019 (B 12 R 25/18 R
), dem er sich anschlieÃ�t. 
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Â 

2. UnbegrÃ¼ndet ist auch die Klage des KlÃ¤gers gegen den Bescheid vom 12.
Januar 2016 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 14. November 2016,
der gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger die Versicherungspflicht seit 1999 festgestellt hat.

Â 

Die Beklagte war berechtigt, anlÃ¤sslich des Verfahrens der BetriebsprÃ¼fung,
betreffend die KlÃ¤gerin als Arbeitgeberin, auch dem KlÃ¤ger gegenÃ¼ber als
BeschÃ¤ftigter Feststellungen zu seiner Versicherungspflicht zu treffen. Die TrÃ¤ger
der Rentenversicherung dÃ¼rfen im Rahmen einer BetriebsprÃ¼fung, damit auf der
Grundlage von Â§Â 28p Abs. 1 Satz 5 SGB IV, Verwaltungsakte zur
Versicherungspflicht in der Sozialversicherung nicht nur gegenÃ¼ber dem
jeweiligen Arbeitgeber, sondern auch gegenÃ¼ber dessen (vermeintlich)
BeschÃ¤ftigten erlassen (BSG, Urteil vom 17. Dezember 2014 â�� B 12 R 13/13 R,
Rdnr. 20 ff.). Der KlÃ¤ger hatte vor dem Bescheiderlass im Rahmen des
umfangreichen e-mail-Verkehrs Ã¼ber den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Gelegenheit zu der
versicherungsrechtlichen Beurteilung der TÃ¤tigkeit Stellung zu nehmen (Â§ 24 SGB
X). Die Feststellung der Beklagten ist fÃ¼r den KlÃ¤ger auch inhaltlich zutreffend.
Wegen der Einzelheiten wird auf die AusfÃ¼hrungen zu B. 1. verwiesen. Der
KlÃ¤ger war bereits ab dem 1. Januar 1999, seinerzeit aufgrund eines
Anstellungsvertrags als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KlÃ¤gerin, BeschÃ¤ftigter i.S. des Â§
7 SGB IV. Er unterlag in dieser BeschÃ¤ftigung der Versicherungspflicht in den von
der Beklagten festgestellten Zweigen der Sozialversicherung. Die Beklagte durfte
die Feststellung anlÃ¤sslich der BetriebsprÃ¼fung auch fÃ¼r die Zeit ab dem 1.
Januar 1999 treffen, obgleich sie fÃ¼r diesen Zeitraum zuvor keine
PrÃ¼fankÃ¼ndigung gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin als Arbeitgeberin versandt hatte
und ihr gegenÃ¼ber insoweit auch keine BeitrÃ¤ge nacherhoben hat. Die Beklagte
bewegte sich damit noch im Rahmen der ihr nach Â§ 28p SGB IV zugewiesenen
funktionellen ZustÃ¤ndigkeit. Zwar ist nach dem Wortlaut die Kompetenz,
Verwaltungsakte zur Versicherungspflicht zu erlassen, nur â��im Rahmen der
PrÃ¼fungâ�� erÃ¶ffnet. Die Kompetenz erstreckt sich aber auf alle anlÃ¤sslich der
PrÃ¼fung gefundenen Erkenntnisse in Bezug auf die Versicherungspflicht. Â§ 7 BVV
(gÃ¼ltig ab dem 1. Juli 2006 als Nachfolgeregelung von Â§ 1
BeitragsÃ¼berwachungsverordnung â�� BeitrÃ�V) steht dem nicht entgegen. Er
verpflichtet die TrÃ¤ger der Rentenversicherung, die PrÃ¼fung beim Arbeitgeber
nach Â§ 28p des SGB IV grundsÃ¤tzlich nach vorheriger AnkÃ¼ndigung
durchzufÃ¼hren (dazu bereits oben). FÃ¼r die Jahre ab 1999 bis 2010 lag der
KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber keine solche AnkÃ¼ndigung der Beklagten vor. Das
Erfordernis der AnkÃ¼ndigung ist allerdings nicht Ausdruck einer nach Â§ 28p SGB
IV nur auf den benannten Zeitraum beschrÃ¤nkten PrÃ¼fungskompetenz, sondern
dient dem Zweck, den Arbeitgeber praktisch in die Lage zu versetzen, seinen u.a. in
Â§ 28p Abs. 5 Satz 1 SGB IV und Â§ 7 Abs. 2 Satz 2 und Â§Â 10 Abs. 1 und 3 BVV
niedergelegten Mitwirkungspflichten in der PrÃ¼fung nachzukommen. FÃ¼r
ZeitrÃ¤ume, deren PrÃ¼fung vorher nicht konkret angekÃ¼ndigt wurde, muss der
PrÃ¼fer/die PrÃ¼ferin vor Ort deshalb u.U. die Anforderungen an die gebotene
Mitwirkung anpassen (LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 18. Juli 2007 â�� L 1 RA
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248/03 Rdnr. 25). Im Fall des KlÃ¤gers gilt es zudem zu berÃ¼cksichtigen, dass die
Beklagte die Versicherungspflicht fÃ¼r eine TÃ¤tigkeit allein des KlÃ¤gers
festgestellt hat, die auch im PrÃ¼fungszeitraum noch ausgeÃ¼bt wurde
(GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer).Â  Auch das Bundessozialgericht hat schlieÃ�lich die
Feststellung von Versicherungspflicht eines im Verfahren der BetriebsprÃ¼fung
geprÃ¼ften BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses fÃ¼r ZeitrÃ¤ume nicht beanstandet,
die Ã¼ber den konkreten PrÃ¼fzeitraum hinausgingen (BSG, Urteil vom 17.
Dezember 2014 â�� B 12 R 13/13 R, Rdnr. 19 f. mit zustimmender Anmerkung auch
zur funktionellen ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r die Feststellung von Versicherungspflicht von
Freudenberg, jurisPR-SozR 25/2015 Anm. 3 unter C.)

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG. GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der
Revision bestehen nicht (Â§ 160 Abs. 2 SGG).

Â 

Â 

Erstellt am: 22.07.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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